
Anlage Nr. 3

Friedhofsgebühren-Vergleich *
Brühl Brühl Ketsch Schwetzingen Oftersheim

Stand Vorschlag der Stand 2016 Stand 2011 Stand 2018

§ 4 Verwaltungsgebühren 2012/2014 Verwaltung (noch gültig)

ab 01.01.2021

1. - für die Zustimmung zur Aufstellung 20,00 €         32,00 €          30,00 €          30 € - 70 € 15,00 €

       und Veränderung eines Grabmals

2. - für die Zulassung von Gewerbetreibenden

2.1 - für den Einzelfall 25,00 €         16,00 €          30,00 €          30,00 € xxx

2.2 - für eine befristete Zulassung (2 Jahre) 100,00 €       67,00 €          180,00 €        75,00 € (1 Jahr) 175,00 €          

3. - für die Genehmigung zur Ausgrabung von

3.1 - Leichen 100,00 €       128,00 €        30,00 €          35,00 € 20,00 €

3.2 - Gebeinen (nach Ablauf der Ruhezeit) und Urnen 47,50 €         64,00 €          xxx 35,00 € 20,00 €

4. - für die Ausstellung eines Grabnachweises 10,00 €         16,00 €          12,50 €          10,00 € 8,00 €

      (Urnenanforderung)

5. - für eine Kondolenzmappe        -entfällt-  8,00 €           xxx xxx xxx xxx
     Angebot der Bestatter

§ 5 Benutzungsgebühren

1. für die Bestattung

1.1 - von Personen im Alter von 6 und mehr Jahren 350,00 €       600,00 €        850,00 €        300 € - 600 € * 460,00 €
über  10 Jahren * inkl. Halle/Zelle

1.1.1 - bei Tiefbettung 500,00 €       670,00 €        910,00 €        430 € - 690 € * 500,00 €
* inkl. Halle/Zelle

1.2 - von Personen unter 6 Jahren 180,00 €       330,00 €        370,00 €        170 € - 340 € * 140,00 €

         sowie Tot- und Fehlgeburten bis 10 Jahre * inkl. Halle/Zelle

2. - für die Beisetzung einer Urne 150,00 €       290,00 €        130,00 €        140 € - 460 € * 140,00 -240,00 €

* inkl. Halle/Zelle

3. - Überlassung eines Reihengrabes 20 Jahre 20 Jahre 20 Jahre 15 Jahre 20 Jahre

3.1 - für Personen im Alter von 6 und mehr Jahren 630,00 €       940,00 €        700,00 €        290,00 € 900,00 €
über  10 Jahren

3.2 - für Personen unter 6 Jahren 105,00 €       360,00 €        300,00 €        120,00 € 0,--

bis 10 Jahre

4. - für die Überlassung eines Urnenreihengrabes 210,00 €       730,00 €        500,00 €        170,00 € 500,00 €          

4.1 - für die Überlassung eines anonymes Urnenreihengrab 490,00 €       770,00 €        500,00 €        125,00 € 500,00 €          

4.2 - für ein Urnenreihengrab in Baumnähe 540,00 €       770,00 €        keine Gräber 770,00 € xxx

5. Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten 30 Jahre 30 Jahre 25 Jahre 20 Jahre 25 Jahre

5.1 - für ein einstelliges Tiefgrab 1.500,00 €   2.170,00 €     1.200,00 €     950,00 € 2.000,00 €

5.2 - für ein zweistelliges Tiefgrab (Familiengrab) 3.000,00 €   3.560,00 €     2.400,00 €     1.900,00 € 4.000,00 €

5.3 - für ein Urnenwahlgrab 450,00 €       1.350,00 €     1.500,00 €     510,00 € 1.400,00 €



Brühl Brühl Ketsch Schwetzingen Oftersheim

Stand Vorschlag Stand 2016 Stand 2011 Stand 2018

5.4 - für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechts 2012/2014 Verwaltung

ab 01.01.2021

5.4.1 - für die Dauer der Nutzungsperiode (30 Jahre) wie 5.1 - 5.3 wie 5.1 - 5.3 wie 5.1 - 5.3 wie 5.1 - 5.3 wie 5.1 - 5.3

5.4.2 - für eine davon abweichende Nutzungsdauer Verlängerung erfolgt zeitanteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur

erneuten Nutzungsdauer.

 6. Sonstige Leistungen

6.1 - für die Benutzung einer Leichenzelle (1-5 Tage) 150,00 €       220,00 €        390,00 €        100,00 € *

Pauschale Pauschale Pauschale * 7 Tage

6.1.2 - je weiterer Tag 30,00 €         44,00 €          xxx 20,00 € 30,00 €/Tag

6.2 - für die Benutzung der Trauerhalle 150,00 €       190,00 €        430,00 €        250,00 € 400,00 €

6.3 - für das Ausgraben, Umbetten o. Tieferlegen von Leichen o. Gebeinen nach Aufwand nach Aufwand 195 € - 1.100 € 480 € - 730 € nach Aufwand

       (externe Vergabe)

6.4 - für das Ausgraben/Umbetten von Urnen nach Aufwand 60,00 € / Std 58 € - 188 € 180 € - 320 € 200,00 €

6.5 - für das Abräumen eines Grabes nach Aufwand 60,00 € / Std  k.A. 180,00 € k.A.

6.5 - für das Anbringen eines persönlichen Namensschildes nach Aufwand 22,50 € xxx k.A. k.A.

* Aufgrund unterschiedlicher Friedhofsgrößen, Berechnungsmodellen, Kostenverteilung und Fallzahlen lassen sich die Gebührentatbestände lediglich
   bedingt vergleichen.

       


